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Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 43 "Am Heimfeld"; Behandlung der em -
gegangenen Stellungnahmen und Abwägung

Sachverhalt:

Der Gemeinderat von Oberaudorf hat in seiner Sitzung am 27.10.2020 die Neuaufstel -
lung des Bebauungsplanes Nr. 43 ,,Am Heimfeld" beschlossen. Ziel und Zweck der
Planung 1st die Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes mit der Zweckbe-
stimmung WA (ailgemeines Wohngebiet) im Bereich des ,,ehemaligen Hallenfreibad-
gelandes" an der Bad -Tri3l-Stral3e zur Schaffung dringend benotigten Wohnraumes.
Der Geltungsbereich ist dem Lageplan (Planentwurf vom 25.04.2023) zu entnehmen
und erstreckt sich auf den Bereich des ,,ehemaligen Hallenfreibadgelandes". Das Ver-
fahren zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43 ,,Am Heimfeld'1 wurde parallel
zur 1. Anderung des Flachennutzungsplans durchgefuhrt, hier befinden sich die Unter-
lagen nach Feststellungsbeschluss in der Sitzung des Gemeinderates am 28.03.2023
bereits zur Genehmigung beim Landratsamt Rosenheim.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 07.11.2022 öffentlich bekannt gemacht. Die Be -

teiligung der Offentlichkeit ( 3 Abs. 1 BauGB) zum Vorentwurf des Bebauungsplans in
der Fassung vom 13.09.2022 hat in der Zeit vom 14.11.2022 bis 16.12.2022 stattge-
funden. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ( 4
Abs. 1 BauGB) zum Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 13.09.2022
hat vom 14.11.2022 bis 16.12.2022 stattgefunden. Uber die eingegangenen Stellung-
nahmen wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 24.01.2023 abgewogen und der
Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst.

Die Beteiligung der Offentlichkeit ( 3 Abs. 2 BauGB) zum Entwurf des Bebauungspla-
nes in der neuen Planfassung vom 24.01.2023 hat in der Zeit vom 08.02.2023 bis
13.03.2023 stattgefunden. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trager öffent-
licher Belange ( 4 Abs. 2 BauGB) zum Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 24.01.2023 hat vom 08.02.2023 bis 13.03.2023 stattgefunden.

Das Ergebnis dieses Verfahrens, bei dem 41 Behörden bzw. Trager öffentlicher Belan-
ge beteiligt wurden, lautet wie folgt:

Beteiligung der Behörden bzw. der Trager öffentlicher Belange
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Von 24 Stellen ging kein Rücklauf em.
11 Stellen hatten keinen Einwand zum Vorhaben.
Von 6 Stellen gingen Stellungnahmen el weiche nachfolgend behandelt werden.

bffentlichkeitsbeteiligung

Seitens der Beteiligung der Offentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben.

STELLUNGNAHMEN DER BEHORDEN UND TRAGER OFFENTLICHER BELANGE

04 Bayerischer Bauernverband vom 2802.2023

Grundsätzlich bestehen keine Einwände.
Jedoch solite im Beschrieb der moglichen Emissionen und Immissionen (Lärm und Ge-
ruch) aus der angrenzenden Landwirtschaft hingewiesen werden.

Abwägung

Tm Umweltbericht unter Kapitel 3.3.6 wird bereits auf die ,,ortüblichen Immissionen
durch die IandwirtschaftIiche Nutzung auf den umliegenden Flächen" eingegangen. Em
entsprechender Hinweis ist auch im Bebauungsplan enthalten. Em Anderungsbedarf
ergibt sich durch die Stellungnahme damit nicht.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine plananderung wird nicht veran-
Iasst.

Abstimmunciserciebnis:

Anwesend Ja Nein
18 18 0

28 Landratsamt Rosenheim, SG Brandschutz vom 08.02.2023

Aus Sicht der Brandschutzdienststelle hat sich zur vorherigen Fassung nichts Gravie-
rendes geandert und zusätzlich werden die Belange des Brandschutzes grundsatzlich
schon in Ihrem ,,Bebauungsplan mit integrierter Grunordnung Nr. 43 ,,Am Heimfeld"
(Punkt 4.6 Rettungswege und Loschwasserversorgung) in der Fassung vom
24.01.2022 angeschnitten.

Wir verweisen hiermit auf unsere Stellungnahme vom 22.11.22 und würden es begrü -

Ben, zu einem späteren Zeitpunkt/Planungsstand noch einmal einbezogen zu werden.

Abwägung

Das Sachgebiet wird weiter am Verfahren bzw. im Rahmen der Ausfuhrungsplanung /
Baugenehmigung beteiligt. Plananderungen sind für den Bebauungsplan nicht erfor-
derlich.
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Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Elne Plananderung wird nicht veran-
Iasst.

Abstimmuncisergebnis:

Anwesend Ja Nein
18 18 0

35 Landratsamt Rosenheim, SG Wasserrecht vom 10.032023

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit:
Auf die Einwendungen des Wasserwirtschaftsamts Rosenheim im Schreiben vom
15.02.2023 wird Bezug genommen.

Abwägung

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Rosenheim wird nachfolgend gesondert
behandelt. Auf die nachfolgende Abwagung wird verwiesen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Abwagung erfolgt nachfolgend
im Rahmen der Behandlung der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Rosen -

helm.

Abstim munciserciebnis:

Anwesend Ja Nein
18 18 0

36 Regierunci von Oberbayern, vom 08.02.2023

Auf die Stellungnahme vom 05.12.2022 wird verwiesen.

Abwaqung durch die Gemeinde

Laut Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 24.01.2023
wurden die untere Naturschutz- und die untere Bauaufsichtsbehörde sowie das Was -

serwirtschaftsamt Rosenheim am Verfahren beteiligt. Das Wasserwirtschaftsamt gab
keine Stellungnahme ab. Die untere Bauaufsichtsbehörde hat sich zu den von uns ge-
nannten Punkten bzgl. Ortsbild nicht geaul3ert. Die untere Naturschutzbehörde hat
mehrere Hinweise zu elner verbesserten Ortsrandeingrunung gegeben.

Erqebnis

Die vorliegende Flächennutzungsplanänderung sowie der Bebauungsplan Nr. 43 ste -

hen bei einer ausreichenden Gewichtung der Belange des Orts- und Landschaftsbilds
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auch in der Fassung vom 24.01.2023 den Erfordernissen der Raumordnung grund-
sätzlich nicht entgegen.

Abwägung

Eine Plananderung 1st durch die Stellungnahme der Regierung nicht erforderlich.

BeschIuss

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Plananderung wird nicht veran-
Iasst.

Abstimmuncisergebnis:

Anwesend Ja Nein
18 18 0

40 Vodafone vom 13.03.2023

Tm Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen des Unternehrnens, deren
Lage auf den beiliegenden Bestandsplanen dargestellt 1st. Wir weisen darauf hin, dass
unsere Anlagen bei der Bauausfuhrung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht über-
baut und vorhandene Uberdeckungen nicht verringert werden dürfen.
Solite eine Umverlegung oder Baufeldfreirnachung unserer Telekommunikationsanla-
gen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drel Monate vor Baubeginn Ihren
Auftrag an TDR-S -Bayern.de@vodafone.com, urn elne Planung und Bauvorbereitung
zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können.
Wir weisen Sie ebenfalls daraufhin, dass uns ggf. (z.B. bei stãdtebaulichen Sanie-
rungsrnal3nahrnen) die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekornrnunika-
tionsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.

Abwagung

Der Bebauungsplan enthält bereits elnen Hinweis auf bestehende Leitungen sowie des
Vorsehen von ausreichendern Raurn für neue Leitungen (Hinweis Nr. 11). Eine Ande -

rung des Bebauungsplans 1st somit nicht erforderlich.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genornrnen. Eine Plananderung wird nicht veran-
Iasst.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend Ja Nein
18 18 0

41 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim vom 15.02.2023
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Einwendunen mit rechtlicher Verbindlichkeit:

Fehien eines Entwässerungskonzepts

Die ErschlieI3ung 1st zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesichert!

Der Bauleitplanung muss elne Erschliel3ungskonzeption zugrunde liegen, nach der das
anfallende Niederschlagswasser schadlos beseitigt werden kann. Es 1st vorgesehen,
dass Niederschlagswasser dezentral zurückzuhalten und anschllel3end zu versickern.
Der dazu notwendige Flächenbedarf ist jedoch im Bebauungsplan nicht berucksichtigt!
Auch auf Privatgrundstucken müssen die notwendigen Rückhalte- und Sickerflächen
vorgesehen werden.

Bereits für die Grundstücke der Baufelder 1, 2 und 18 ist bei der vorgesehenen Flä-
chenversickerung fraglich, ob der Flächenbedarf berücksichtigt wurde.
Insbesondere für die Baufelder 14 bis einschliel3lich 17 ist jedoch offensichtlich, dass
auf Grund der Ausdehnung der Tiefgarage (bis nahe an die jeweiligen Grundstücks-
grenzen) elne dezentrale Beseitigung des Niederschlagswassers (selbst bei unterirdi-
scher Versickerung) nicht moglich 1st. Elne schadlose Niederschlagswasserbeseitigung
1st somit nicht möglich und dementsprechend die Erschliel3ung nicht gesichert.

Rechtsgrundlagen:

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 e) BauGB i.V.m. § 54 Abs. 1 Nr. 2 WHG; § 55 Abs. 1 und 2 WHG

Möglichkeiten der Uberwindunci:

Vorlage elner schlüssigen Erschliel3ungskonzeption mit Festsetzung der Flächen im
Plan, die für die Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser erforderlich
sind.

Sonstige fachliche Empfehlungen:

AuffUllungen

Im überplanten Bereich liegen Auffullungen der Klasse Z1.1 mit elner Mächtigkeit von
mehreren Metern.
Wir empfehlen die weiteren Aushubmal3nahmen durch em fachlich geeignetes Ingeni-
eurbüro oder einen Gutachter begleitend überwachen zu lassen. Der Beginn der Be -

gleitung 1st dem Landratsamt in Rosenheim mitzuteilen.
Anfallendes Aushubmaterial 1st ordnungsgemäl3 gegen Nachweis schadlos zu verwer -

ten oder zu entsorgen. Bel einer Entsorgung sind die entsprechenden Nachweise dern
Landratsamt vorzulegen.
Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Bodenaushub 1st bei Hinweisen auf schäd-
liche Bodenveränderungen, deren Ausmal3 auf elne Grundwassergefährdung deuten,
das Landratsamt in Rosenheim sowie das Wasserwirtschaftsamt in Rosenheim unver-
züglich zu benachrichtigen.

Wir empfehlen zudem folgende Hinweise in den Plan aufzunehmen:
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,,Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festge-
ste/It werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Alt/ast hindeuten, 1st
unverzUglich die zustandige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu be -

nachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG)."

,,Eine Versickerung des Niederschfagswassers Uber belastete Auffullungen 1st generell
nicht zulassig. Gesammeltes Niederschlagswasser muss in verunreinigungsfreien Be -

reichen auBerhaib bzw. unterhaib der Auffüllung versickert werden. Alternativ sind
AuffUllungen im Bereich von geplan ten Versickerungsanlagen entsprechend der Si-

ckerwege vo/Istandig b/s zum nachwe/slich verunrein/gungsfreien, sickerfah/gen Hori-
zont auszutauschen und ordnungsgemäI3 zu entsorgen. Der Aushub im Bereich der
Sickerwege 1st mit versickerungsfäh/gem Boden zu verfüllen, der gleichze/t/g über em
gutes Flltrationsvermögen gegenuber eingetragenen Stoffen verfugt sow/e schad-
stofffrei und filterstabil gegenuber den angrenzenden Böden 1st. Die Fi/terstabilität des
wiederverfül/ten Bereiches 1st gegebenenfalls geotechnisch zu sichern. H/erfUr geeig -

net s/nd rege/mäB/g Feinsandböden."

Lage im Risikogebiet auBerhaib von Uberschwemmungsgebieten

Das Planungsgebiet befindet sich in einem Risikogebiet au6erhalb von Uberschwern-
rnungsgebieten irn Sinne des § 78b Abs. 1, WHG. Dies sind Flächen, die bei einem
Extrernhochwasser betroffen sind, aber aul3erhalb von festgesetzten oder vorlaufig
gesicherten Uberschwemrnungsgebieten liegen. Es besteht die entsprechende nach-
richtliche Ubernahrne- und Kennzeichnungspflicht. Zum Schutz von Leben und Ge-
sundheit sowie zur Vermeidung erheblicher Sachschäden sind je nach Betroffenheit
Sicherungs- und VorsorgernaI3nahmen erforderlich ( 78b Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 WHG).
Uber die nachfolgend genannten Festsetzungsvorschläge hinaus, soilten weitere Fest-
setzungen gemal3 § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c BauGB getroffen werden, urn die Schä -

den bei Extrernhochwasser zu minirnieren (s. Festsetzungen zu Uberflutungen durch
wild abfliel3endes Wasser infolge von Starkregen). Es wird dringend empfohlen, hierfür
eine Risikobeurteilung durchzuführen.
Das Risikogebiet au13erha1b von Uberschwemrnungsgebieten ist irn Plan nachrichtlich
zu übernehmen.

Uberfiutungen durch wild abflieBendes Wasser infolge von Starkregen

Zusätzlich zur Lage im Risikogebiet (HQextrern) und der darnit einhergehenden Gefahr
vor (Jberschwernrnungen besteht aufgrund der örtlichen Verhältnisse bei Starkregene-
reignissen die Gefahr von wild abfliel3endem Oberflächenwasser.
Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. Irn
vorliegenden Entwurf sind weder Höhenlinien dargestellt noch Fremdeinzugsgebiete
berucksichtigt. Oberflächenabfluss infolge von Starkregen konnte daher in der Grund-
konzeption der Planung nicht berücksichtigt werden. Wir halten es für erforderlich, die
topographischen und hydrologischen Verhältnisse (Wasserscheiden, Au6eneinzugsge-
biete, Hanglagen, Mulden, bevorzugte Flie6wege, flächenhafter Wasserabfluss etc.) zu
erheben und eine Gefahrdungs-und Fliel3weganalyse sowie eine Risikobeurteilung
durchzuführen, bevor das Bebauungsplanverfahren fortgesetzt wird.
Dargestellt werden solite (inklusive Höhenlinien) hierbei insbesondere das geplante
Gelände nach Bodenaustausch!
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Die Gemeinde, sollte weitere Festsetzungen gerna6 § 9 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. c und d
BauGB treffen, urn die Schäden durch Uberfiutungen infolge von Starkregen zu mini -

mieren.
Eine Festsetzung der maxirnalen Hohenlage des Fertigfu6bodens, wie irn aktuellen Be -

bauungsplan, wird den Sachverhalten nicht gerecht.

Aus unserer Sicht ist auch eine Festsetzung der Hohenlage zurn Objektschutz als Mm -
destrnal3 für neue Bauvorhaben angebracht, wie beispielsweise:

,,Die Rohful3bodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude wird mindestens 25 cm
über Fahrbahnoberkante / über Gelände festgesetzt (Angabe vorzugsweise in
DHHN2O1 6). Gebäude s/nd bis zu d/eser Höhenkote konstruktiv so zu gestalten, dass
info/ge von Starkregen oberflächl/ch abflieI3endes Wasser nicht eindringen kann (Keller
wasserdicht sowie dichte Kelleroffnungen, Lichtschächte- und Gräben, Zugange, In -

stallationsdurchfuhrungen etc.)."
Auf Grund der Hanglage kann als Alternative auch folgende Festsetzung sinnvoll sein:

,,Gebäude, die aufgrund der 1-langlage /ns Gelände e/nschne/den, s/nd b/s 25 cm über
Gelände konstrukt/v so zu gestalten, dass /nfo/ge von Starkregen oberflächlich abflie-
13endes Wasser nicht eindringen kann (Keller wasserd/cht sow/e d/chte KeI/eröffnun-
gen, Lichtschächte- und Gräben, Zugange, Insta/lationsdurchfuhrungen etc.)."

Zudem halten wir folgende Festsetzung für erforderlich:

,,Tiefgaragenzufahrten s/nd b/s zu e/ner Höhe von mindestens 25 cm über Fahrbahn-
oberkante so zu gestalten, dass Oberflächenwasser n/cht eindringen kann."

Zusammenfassung

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ergibt sich aus den vorliegenden Unterlagen zurn Be -

bauungsplan kein schlussiges Konzept.

Es ist vorgesehen die belasteten Auffullungen im Uberplanten Bereich zu verwerten
bzw. zu entsorgen. Diese Auffüllungen sind teilweise mehrere Meter mächtig. Aus den
Unterlagen wird jedoch nicht erkennbar, inwieweit diese Auffüllungen anschlie3end
wieder durch einen entsprechenden Bodenaustausch ausgeglichen werden.
Für eine abschliel3ende Beurteilung des Bebauungsplanes ist es deshalb erforderlich
das geplante Gelände nach Bodenaustausch zu berücksichtigen. Hierbei rnuss insbe-
sondere die Lage im Risikogebiet und die Gefahr von Uberfiutungen durch wild abflie-
13endern Wasser berucksichtigt werden. Es ist sicherzustellen, dass es durch das Ab-
tragen der Auffüllungen nicht zu nachteilige Geländeänderungen und zusätzlichen Ge-
fährdungen im überptanten Bereich (bspw. Muldenlage, Fliel3wege, u.ä.) kommt.
Wir weisen darauf hin, dass aus wasserwirtschaftlicher Sicht em vollumfänglicher Bo -

denaustausch der belasteten Auffüllungen nicht unbedingt erforderlich ist. Gegenüber
den Auffullungen abgedichtete Rigolen könnten beispielsweise eine schadlose Versi-
ckerung des Niederschlagswassers auch bei Verbleib von Auffüllungen noch sicherstel-
len.

Abwägunci

zum fehlenden Erschliel3ungskonzept im Hinblick auf die Versickerung
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Das Ingenieurbüro Ing. Büro ROPLAN GbR Rosenheim, das mit der Erschliel3ungspla-
nung für das Bebauungsplangebiet beauftragt wurde, hat bereits entsprechende hyd-
raulische Berechnungen dahingehend durchgefuhrt, wie dos anfallende Nieder-
schlagswasser dezentral zurückgehalten und anschlieI3end versickert werden kann.
Für die Bemessung der Regenwasserversickerungsanlagen wurde entsprechend den
Vorgaben der DN1986 em 30jahriges Regenereignis zugrunde gelegt. Als Versicke-
rungsanlagen wurden Rohrrieselrigolen gewahlt. Elne flächenhafte Versickerung über
Mulden oder Versickerungsbecken 1st nicht moglich, da bis zu elner Tiefe von 3-4m
undurchlässige Decklagen über den versickerungsfähigen Kiesein anstehen. Die nach
den hydraulischen Berechnungen notwendigen Versickerungsrigolen können auf den
einzelnen GrundstUcksparzellen ersteilt werden. Elne entsprechende beispleihafte La -

geplanung für die Anlagen im Bereich der Mehrfamilienhäuser Iiegt ebenfalts bereits
vor:
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Abb. 1 Bebauungsplanentwurf mit eingezeichneten moglichen Flächen für die Rigolen (rot) für die Parzel-
len 14-18

Je nachdem, wie grol3 die einzelnen Baukorper tatsächlich werden und ob die Tiefga -

rage überhaupt im vollen Umfang realisiert wird, muss das Entwässerungskonzept
entsprechend angepasst werden. Ggf. sind dann auch an anderer Stelle auf dem
Grundstück Flächen zur Versickerung vorhanden. Eine flächenscharfe Festsetzung in
der Planzeichnung wird deshaib nicht empfohlen.
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Für die Parzellen 1-13 sind pro lOOm2 Dachfläche eine Rohr-Riesel-Rigole mit elner
Lange von 4,70, Breite von 1,25 und elner Höhe von 3,00m notwendig. Diese können
ebenfalls auf den Grundstücken untergebracht werden.
Der Hinweis zur Versickerung 1st im Bebauungsplan entsprechend der ermittelten Ver-
sickerungsanlagenart- und Gröl3en zu ergänzen bzw. zu konkretisieren. Ebenso 1st die
Begründung fortzuschreiben.

zu den Auffüllungen

Der Hinweis zum Umgang mit Auffüllungen kann im Bebauungsplan ergänzt werden.
Em vollstandiger Abtrag der Auffüllungen 1st nicht vorgesehen (siehe auch Erläuterung
zum Gelände unten).

zur Lage im Uberschwemmuncisgebiet/ Gefahr durch schneH abfliel3endes Oberflä-
chenwasser

Die Lage im HQ Extrem Uberschwemmungsgebiet 1st bereits im Umweltbericht thema-
tisiert. Das gesamte Gelände 1st nur vergleichsweise schwach geneigt. Die Gefähr-
dungslage ergibt sich voraussichtlich vorrangig durch em mögliches Ausufern des
Hocheckgrabens, dessen Wasser dann durch das bestehende Wohngebiet an der
Wechselbergstral3e welter über die Bad -Tri6l-Stral3e nach Osten fliel3en könnte.
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Betroffen 1st vorrangig der nördliche sowie der südliche, etwas tieferliegende Tell des
Planungsgebiets.
Das Planungsgebiet selbst weist von Norden bis zur alten Zufahrt zum Schwimmbad
elnen durchschnittlichen Höhenunterschied von knapp 2m auf elner Lange von 150m
auf. Die durchschnittliche Steigung der Bad -Tril3l-Stral3e auf der Höhe des Planungs-
gebiets liegt bei Ca. 2%. Die Bad -Tril3l-StraI3e verläuft im Norden ungefahr höhen-
gleich zum Planungsgebiet. Im Umgriff der Parzellen 16, 17 und 13 1st das Gelände
dagegen Ca. im höher und liegt damit derzeit oberhaib der Bad -Tril3l-Stral3e. Hier 1st
elne Geländeangleichung vorgesehen, so dass zukunftig das Gelände im Bereich der
Gebäude Parzellen 13-17 ungefahr hohengleich zur Bad -Tril3l-Stral3e verläuft.
Weitere gro13f1ach1ge Abgrabungen oder Aufschuttungen smnd nicht vorgesehen. Die
neue Erschliel3ungsstra13e wird ungefahr dem Urgeländeverlauf folgen, so dass die
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Oberkante Fahrbahndecke abschliel3end ungefähr 40cm auf dern derzeitigen Gelände
zu liegen kommt.

Die zulässige Hohensituierung der neue Baukörper wird an der Oberkante der Bad -

TriI3l -Stral3e bzw. der neuen ErschlieI3ungsstral3e orientiert. Bisher wurden die Ober-

kanten der Stra3en nur als maximale Bezugspunkte festgesetzt. Damit hätten sich die
neuen Baukörper auch deutlich tiefer in das Gelnde einbinden lassen können.
Urn der Gefahrdungslage entsprechend den Angaben des WWA zu begegnen, sind
nunmehr auch Mindestbezugspunkte vorgesehen. Dazu ist die Festsetzung Ziffer 1.2.3
dahingehend zu erganzen, als dass die OK des Fertigful3bodens mindestens 30cm,
aber maximal 50cm oberhalb der Stral3enoberkante zu liegen kommen darf. Für die
Parzelle 18 wird eine Bezugshohe zwischen 489 und 489.5 festgesetzt.
Die wasserdichte Ausbildung der Tiefgaragenzufahrt sowie der Gebäude wird in einer
neuen Festsetzung Ziffer 8.1 ergänzt.
Die überschwemrnungsgefährdeten Flãchen für HQ Extrem werden nachrichtlich in den
Plan übernomrnen.

Beschluss:

Versickerung:

Die Hinweise des Bebauungsplans sind urn die vorliegenden Ergebnisse des Bodengut-
achtens sowie der hydraulischen Untersuchungen zu ergänzen. Die Begrundung wird
fortgeschrieben.

Auffüllungen:

Der Hinweis zurn Urngang mit belasteten Böden wird, wie vorn WWA vorgeschlagen,
im Bebauungsplan ergänzt.

Uberschwem mungsgefahren:

Für die Situierung der Baukörper wird eine Mindesthöhe erganzt. Punkt 1.2.3 der
Festsetzungen (zulassige Wandhöhe) 1st gemal3 Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt
anzugleichen: der Rohfu6boden ist rnindestens 25 cm, maximal 30 cm oberhalb der
Fahrbahnoberkante zu situieren (entspricht Ca. 35 cm - 40 cm OK FF EG). Zudem
wird die wasserdichte Ausbildung der Tiefgaragenzufahrt sowie der Gebäude als elge-
ne Festsetzung eingefügt.
Die uberschwemmungsgefährdeten Flãchen werden nachrichtlich in der Planzeichnung
dargesteilt.
Die BegrOndung und der Umweltbericht werden fortgeschrieben.

Abstimmungserciebn is:

Anwesend Ja Nein
18 18 0

Aufgrund der inzwischen konkreter werdenden Erschliel3ungsplanung wurden in der
Planzeichnung folgende redaktionelle Anpassungen vorgenommen:
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- Zusammenfassung der öffentlichen Verkehrsflächen, des Stra6enbegleitgrUns
und der FuI3wege in elner ,,Gesamt-Verkehrsfläche" (orange), die durch die
Stral3enbegrenzungslinie von den privaten Bauflächen abgegrenzt wird.
Dadurch kann die konkrete Ausgestaltung der Fahrbahn und der Grünflächen
unabhangig vorn Bebauungsplan flexibel geplant werden.

- Flexibilisierung der Baumstandorte abhangig von der Stral3enplanung
- Anpassung der Verkehrsfläche für die Bad -Tril3l-Stral3e auf die bestehende Aus-

bauplanung (geringfügige Verbreiterung) und entsprechende Anpassung der
stral3enbegleitenden Grünflächen und FuI3wege

- Abrücken der Tiefgarage urn O,50rn von der Ostgrenze sowie durchgehend Frei -

halten einer 3rn breiten Freifläche zwischen Ful3weg Bad -Tril3l-Stral3e und Tief-
garage zur Vorhaltung von Versickerungsflachen; Anpassung der zulassigen
Grundfläche für die Tiefgarage aufgrund verändertern Baufenster

- Verschiebung der Garagen der Baufelder 11, 6 und 7 sowie 8 und 9 so, dass
zwischen StraI3enbegrenzungslinie und Garage em Stauraum von mind. 5m
verbleibt. Die Garagenfenster wurden dadurch in der Lange von 7 auf 6,80m
verklelnert.

- Ergänzung von Zufahrtspfeilen für die Einfahrt zu den Garagen
- Ergänzung und Anpassung der rot markierten Festsetzungen entsprechend der

obigen Beschlussfassung urn die Belange des Wasserwirtschaftsarntes (Mm -
desthöhen für die Ok FFB EG, Festsetzung zurn baulichen Schutz vor eindrin-
gendes Wasser, Erganzung der Hinweise zur Versickerung; nachrichtliche Dar-

stellung der HQ Extrernflachen; Hinweis auf den Umgang mit belasteten Böden)

Diskussionsverla uf:

Architektin Frau Reiser verliest die eingegangenen Stellungnahrnen und erläutert die
einzelnen Abschnitte der Stellungnahrne des Wasserwirtschaftsamtes.

Fragen und Diskussionspunkte sind u.a.:

- Wie entsteht die Situierung der zulässigen Wandhöhe (1.2.3) von 30 bzw. 50 cm?
- Die Standardernpfehlung zur Festsetzung der Höhenlage der Gebäude liegt gernal3

WWA bel mind. 25 cm der Rohful3bodenoberkante über Fahrbahnoberkante.
- Die Fläche war noch nie hochwassergefährdet. Die Gebäude soliten nicht zu hoch

situiert werden.
- Auf die Frage, ob für jedes einzelne Grundstück im Zuge des Verkaufes Bodenpro -

ben genornmen wurden, verweist der Bürgermeister darauf, dass im Moment noch
das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans lãuft und die Thernatik erst im
Zuge des Verkaufs bzw. bel der Bebauung relevant wird.

Nach den jeweiligen Abstimmungen erklärt Frau Reiser den letzten Tell der Beschluss-
vorlage und führt die jeweiligen Punkte aus. Folgende Fragen und Anregungen:

Die Festsetzung 2.6 Zufahrten ist zu ergänzen: Der Belag ist wasserdurchlassig
auszuführen.
Irn Einfahrtsbereich sind wegen der Sichtdreiecke keine Verteilerkästen (Telekorn
etc.) aufzustellen.
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Beschluss:

Nach Berücksichtigung der Stellungnahmen erfolgt gemäl3 BauGB eine Planänderung.
Die notwendigen Anderungen und Ergänzungen werden in eine neue Planfassung mit
aufgenommen. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, das Verfahren gemä13 §
4a Abs. 3 BauGB fortzuführen, d.h. den Planentwurf erneut, jedoch verkürzt auszule-
gen mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten bzw. ergänzten
Teilen vorgebracht werden können. Da die Grundzüge der Planung nicht berUhrt wer-

den, beschränkt sich die Einholung der Stellungnahmen nur auf die Offentlichkeit und
die von der Anderung berührten Behörden und sonstigen Träger öffenthcher Belange.

Abstimmuncisergebnis:

Anwesend Ja Nein
18 18 0

Die Ubereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglau-
bigt.

Oberauor, 15.05.2023

1 ¯v

Dr. Matthias Bernhardt
Erster Burgermeister
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